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Beitrags- und Gebührensatzung  
zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS)  

des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Mittleres Nessetal 
 
 
 

§ 1  
Abgabenerhebung 

 
Der Zweckverband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung: 
 
1. Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung/Anschaffung der öffentlichen Entwässe-

rungseinrichtung (Herstellungsbeiträge / Anschaffungsbeiträge), 
 
2. Benutzungsgebühren für die Benutzung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung (Grundgebüh-

ren, Einleitungsgebühren und Beseitigungsgebühren), 
 
3. Kosten für Grundstücksanschlüsse, soweit sie nicht Teil der öffentlichen Entwässerungseinrich-

tung sind. 
 
 

§ 2  
Beitragstatbestand 

 
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare sowie für 
solche Grundstücke erhoben, auf denen Abwasser anfällt, wenn für sie nach § 4 EWS ein Recht zum 
Anschluß an die Entwässerungseinrichtung besteht. Ein Beitrag wird auch für Grundstücke erhoben, 
die an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind, oder die aufgrund einer Sonder-
vereinbarung nach § 7 EWS an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen werden. 
 
 

§ 3  
Beitragspflicht 

 
Die Beitragspflicht entsteht im Falle 
 
1. des § 2 Satz 1 sobald das Grundstück an die Teileinrichtung nach § 6 angeschlossen werden 

kann, 
 

2. des § 2 Satz 2, 1. Alternative sobald das Grundstück an die Teileinrichtung nach § 6 angeschlos-
sen ist, 

 
3. des § 2 Satz 2, 2. Alternative mit Abschluß der Sondervereinbarung. 

 
 

Abweichend von Satz 1 entsteht die sachliche Beitragspflicht 
 
1. für unbebaute Grundstücke, sobald und soweit das Grundstück bebaut und tatsächlich ange-

schlossen wird, 
 
2. für bebaute Grundstücke in Höhe der Differenz, die sich aus tatsächlicher und zulässiger Bebau-

ung ergibt, erst soweit und sobald die tatsächliche Bebauung erweitert wird, 
 
3. für bebaute Grundstücke nicht, soweit und solange das Grundstück die durchschnittliche Grund-

stücksfläche im Verteilungsgebiet der Einrichtung des Aufgabenträgers um mehr als 30 vom Hun-
dert (Grenzwert) übersteigt. 
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Die durchschnittliche Grundstücksfläche für Grundstücke, die vorwiegend  
 

  Wohnzwecken dienen, beträgt         876 m² (100%),  
 
der Grenzwert beträgt hier       1.139 m² (130%). 

 
a) Die durchschnittliche Grundstücksfläche für vorwiegend  
 

gewerblich genutzte Grundstücke beträgt    6.310 m² (100%),  
 
der Grenzwert beträgt hier     8.203 m² (130%). 

 
b) Die durchschnittliche Grundstücksfläche für  
 

industriell genutzte Grundstücke beträgt  69.512 m² (100%),  
 
der Grenzwert beträgt hier    90.366 m² (130%). 

 
c) Die durchschnittliche Grundstücksfläche für 
 

sonstige Grundstücke beträgt      1.508 m² (100%),  
 
der Grenzwert beträgt hier     1.961 m² (130%). 

 
 

Ziffer 3 gilt nicht für die tatsächlich bebaute Fläche. 
 
 

§ 4  
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtiger ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 

Grundstücks, Erbbauberechtigter oder Inhaber eines dinglichen Nutzungsrechts i.S.d. Artikels 
233, § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) ist. 

 
(2) Soweit der Beitragspflichtige der Eigentümer oder Erbbauberechtigte eines Grundstückes ist und 

dieser nicht im Grundbuch eingetragen ist, oder sonst die Eigentums- oder Berechtigungslage un-
geklärt ist, so ist derjenige beitragspflichtig, der im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragspflicht 
der Besitzer des betroffenen Grundstückes ist. Bei einer Mehrheit von Besitzern ist jeder entspre-
chend der Höhe seines Anteils am Mitbesitz zur Abgabe verpflichtet. 

 
(3) Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die ein-

zelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflich-
tig. 

 
 

§ 5  
Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Beitrag wird nach der gewichteten Grundstücksfläche (Produkt aus Grundstücksfläche und 

dem Nutzungsfaktor) berechnet. 
 
(2) Als Grundstücksfläche gilt:  
 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, die der Ermittlung der zu-
lässigen Nutzung zu Grunde zu legen ist; 
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b) bei Grundstücken außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes, 
 

aa)  die gänzlich im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) liegen, grundsätzlich die gesamte Flä-
che des Buchgrundstückes 

 
bb)  die sich vom Innenbereich über die Grenzen des Bebauungszusammenhangs hinaus in den 

Außenbereich erstrecken 
 
1. soweit sie an eine Erschließungsanlage angrenzen, die Fläche zwischen der gemeinsamen Gren-

ze der Grundstücke mit der Erschließungsanlage und einer der ortsüblichen Bebauung entspre-
chenden Grundstückstiefe (Tiefenbegrenzung); Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige 
Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe 
unberücksichtigt.  

 
Diese beträgt in den Mitgliedsgemeinden: 
 
Nessetal, Gemarkung Brüheim    40 m 
Nessetal, Gemarkung Friedrichswerth   40 m 
Nessetal, Gemarkung Haina    40 m 
Hörsel, Gemarkung Ebenheim    40 m 
Hörsel, Gemarkung Metebach    30 m 
Hörsel, Gemarkung Weingarten    35 m 
Hörselberg-Hainich      

(Gemarkungen Österbehringen, Großenbehringen, 
 Wolfsbehringen, Craula, Reichenbach und Tüngeda) 40 m 
Sonneborn       40 m 
Nessetal, Gemarkung Wangenheim   40 m 

 
2. soweit sie nicht an eine Erschließungsanlage angrenzen, die Fläche zwischen der Grundstücks-

grenze, die der Erschließungsanlage zugewandt ist und einer der ortsüblichen Bebauung entspre-
chenden Grundstückstiefe (Tiefenbegrenzung). 

 
Diese beträgt in den Mitgliedsgemeinden: 
 
Nessetal, Gemarkung Brüheim    40 m 
Nessetal, Gemarkung Friedrichswerth   40 m 
Nessetal, Gemarkung Haina    40 m 
Hörsel, Gemarkung Ebenheim    40 m 
Hörsel, Gemarkung Metebach    30 m 
Hörsel, Gemarkung Weingarten    35 m 
Hörselberg-Hainich      

(Gemarkungen Österbehringen, Großenbehringen, 
 Wolfsbehringen, Craula, Reichenbach und Tüngeda) 40 m 
Sonneborn       40 m 
Nessetal, Gemarkung Wangenheim   40 m 

 
 
Überschreitet die beitragsrechtlich relevante tatsächliche Nutzung die Abstände nach den Ziffern  
1. und 2., so fällt die Linie zusammen mit der hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung. 
 
 
c) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an die Abwas-

seranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2; höchstens je-
doch die tatsächliche Grundstücksfläche. Die ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten derge-
stalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Bau-
lichkeiten verlaufen. Bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung er-
folgt eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück. 
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d) bei Grundstücken für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Friedhof oder Kleingarten 

im Sinne des Bundeskleingartengesetzes festgelegt ist, oder die innerhalb eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Grundfläche der an die 
Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2; höch-
stens jedoch die tatsächliche Grundstücksfläche. Die ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten 
dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der 
Baulichkeiten verlaufen. Bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
erfolgt eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück. 

 
(3) der Nutzungsfaktor beträgt: 
 

a) bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise 
genutzt werden können (z. B. Friedhöfe, Sportanlagen, Campingplätze, Freibäder, Stellplätze 
oder Dauerkleingärten) oder untergeordnet bebaut oder untergeordnet gewerblich genutzt sind, 
1,0. 

 
b) bei Grundstücken mit einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoß 1,0. Für jedes weitere Vollge-

schoß wird der Faktor um 0,5 erhöht. 
 
(4) Für die Zahl der Vollgeschosse im Sinne von Absatz 3 gilt: 
 

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse, 
 
b) soweit der Bebauungsplan statt der Vollgeschosszahl eine Baumassenzahl ausweist, die Bau-

massenzahl geteilt durch 3,5; Bruchzahlen werden dabei bis einschließlich 0,4 auf die voraus-
gehende volle Zahl abgerundet und solche über 0,4 auf die nächstfolgende volle Zahl aufge-
rundet, 

 
c) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollge-

schosse noch die Baumassenzahl bestimmt sind, die Zahl der nach der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Bebauung zulässigen Vollgeschosse, 

 
d) die Zahl der tatsächlichen Vollgeschosse, sofern diese Zahl höher ist als die nach dem Absatz 4 

Buchst. a) bis c) ermittelte Zahl, 
 
e) soweit Grundstücke im Außenbereich liegen, (§ 35 BauGB), die Zahl der genehmigten Vollge-

schosse. Weist das Grundstück keine genehmigte Bebauung auf oder überschreitet die vor-
handene Bebauung die genehmigte Bebauung, ist die Zahl der Vollgeschosse der vorhandenen 
Bebauung maßgeblich. 

 
(5)  Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S.d. § 85 Abs. 2 Thüringer Bauordnung. Bei Geschossen, 

die die Voraussetzungen der Thüringer Bauordnung nicht erfüllen, ergibt sich die Anzahl der 
Vollgeschosse aus der durch 2,3 geteilten Traufhöhe. Soweit für ein Grundstück keine Baumas-
senzahl festgesetzt ist, ergibt sich die Geschoßzahl bei Bauwerken mit Vollgeschossen, die hö-
her als 3,5 Meter sind und bei Gebäuden ohne Vollgeschossaufteilung durch Teilung der tatsäch-
lich vorhandenen Baumasse mit der tatsächlich überbauten Grundstücksfläche und nochmaliger 
Teilung des Ergebnisses durch 3,5. Bruchzahlen werden entsprechend Absatz 4 Buchst. b) ge-
rundet. 

 



 
 

Seite 5 von 9 
 

N i c h t a m t l i c h e   L e s e f a s s u n g 

 

§ 6  
Kostenspaltung 

 
Der Beitrag wird für 
 
1) das Kanalnetz, inklusive Hausanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum (innerörtlich), 
 
2) die Kläranlage 
 
3) die Verbindungssammler, Pumpwerke, Regenbehandlungsanlagen 
 
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben. 
 
 

§ 7  
Beitragssätze 

 
Der Abwasserbeitrag setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Teilbeiträge je m² gewichtete 
 Grundstücksfläche 
 
für das Kanalnetz (innerörtlich) 1,58 Euro 
 
für die Kläranlage 1,00 Euro 
 
für die Verbindungssammler, Pumpwerke, Regenbehandlungsanlagen 1,00 Euro 
 
 

§ 8  
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird drei Monate nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. Soweit mit der Bei-
tragsfestsetzung (Festsetzungsbescheid) nicht zugleich die Zahlungsaufforderung (Leistungsbe-
scheid) erfolgt, wird der Beitrag drei Monate nach Bekanntgabe der Zahlungsaufforderung fällig. 
 
 

§ 9  
Stundung 

 
(1) Der Beitrag für bebaute, gewerblich genutzte Grundstücke wird auf Antrag zinslos gestundet, so-

weit und solange der Eigentümer nachweist, dass 
 
1. das Verhältnis der genutzten Grundstücksfläche zu der nicht genutzten Grundstücksfläche das 

Verhältnis 1:3 überschreitet und  
 
2. die nicht genutzten Grundstücksteile nicht zu wirtschaftlich zumutbaren Bedingungen veräußert 

werden können. 
 
Die Stundung wird auf die Grundstücksfläche begrenzt, die über das in Satz 1 Nr. 1 genannte Verhält-
nis hinaus geht. 
 
(2) Der Beitrag wird auf Antrag so lange zinslos gestundet, wie Grundstücke als Kleingärten im Sinne 

des Bundeskleingartengesetzes vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210) in der jeweils geltenden 
Fassung genutzt werden und der Beitragspflichtige nachweist, dass die darauf befindlichen Ge-
bäude nicht zum dauerhaften Wohnen geeignet sind oder für gewerbliche Zwecke genutzt wer-
den. 

 
(3) Der Beitrag wird auf Antrag zinslos gestundet, soweit und solange Grundstücke als Friedhof ge-

nutzt werden. 
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(4) Der Beitrag wird auf Antrag zinslos gestundet, soweit und solange Grundstücke mit Kirchen be-

baut sind, die zur Religionsausübung genutzt werden, soweit diese nicht tatsächlich an die Ent-
wässerungseinrichtung angeschlossen sind. 

 
(5) Gemäß § 21 a Abs. 4 ThürKAG werden Beiträge, die bis zum 31. Dezember 2004 bereits ent-

standen sind, in den Fällen des § 7 Abs. 7 ThürKAG zinslos gestundet. Bereits gezahlte Beiträge, 
werden auf Antrag an den Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder Inhaber eines dingli-
chen Nutzungsrechts im Sinne des Artikels 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch (EGBGB) zum 1. Januar 2005 unverzinst zurückgezahlt und zinslos gestundet. Die 
Stundung erfolgt bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Beitragspflicht nach § 7 Abs. 7 ThürKAG ent-
stehen würde. 

 
 

§ 10 
Ablösung, Vorauszahlung 

 
(1) Der Beitrag kann vor Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet 

sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht 
nicht. Die Ablösung erfolgt durch Vereinbarung zwischen dem Zweckverband und dem Beitrags-
pflichtigen. 

 
(2) Vorauszahlungen können nach Maßgabe der rechtlichen Voraussetzungen erhoben werden. § 8 

gilt entsprechend. 
 
 

§ 11  
Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 

 
(1) Die Aufwendungen für die Anschaffung, Herstellung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung 

und Beseitigung sowie für die Unterhaltung des Teils des Grundstücksanschlusses im Sinne des § 
1 Abs. 3 EWS der sich nicht im öffentlichen Straßengrund befindet, sind dem Zweckverband in der 
jeweils tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 

 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluß der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im 

Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbaube-
rechtigter ist. § 8 gilt entsprechend. 

 
 

§ 12  
Gebührenerhebung 

 
Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Grundgebühren nach § 13 
und von anschließbaren Grundstücken Einleitungsgebühren nach § 14 bzw. von nicht anschließbaren 
aber entsorgten Grundstücken Beseitigungsgebühren nach § 15 sowie von Grundstücken, die nach § 
9 Abs. 2 EWS mit einer Grundstückskläranlage zu versehen sind, Einleitungs- und Beseitigungsge-
bühren nach §§ 14 und 15. 
 
 

§ 13  
Grundgebühr 

 
(1) Die Grundgebühr wird bei anschließbaren Grundstücken nach dem Nenndurchfluss (Qn) der ver-

wendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend 
mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach der Summe des Nenndurchflusses der 
einzelnen Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Nenn-
durchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.  
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(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern (Einzel- und Verbundzählern):  
 
a) Einzelzähler 

 

Nenndurchfluss QN 

m³/Stunde 

Dauerdurchfluss Q3 

m³/Stunde 

monatlich in Euro 

     

Qn  1,5 (nur für Einzelgärten) Q3 2,5 4,39 

bis Qn 2,5 Q3 4 19,16 

bis Qn 6 Q3 10 46,00 

bis Qn 10 Q3 16 76,66 

bis Qn 15 Q3 25 115,00 

bis Qn 25 Q3 40 191,66 

bis Qn 60 Q3 100 460,00 

bis Qn 150 Q3 250 1.150,00 

 
 
b) Verbundzähler 

 

Nenndurchfluss QN 

m³/Stunde 

Dauerdurchfluss Q3 

m³/Stunde 

monatlich in Euro 

     

bis Qn 15 Q3 25 115,00 

bis Qn 25 Q3 40 191,66 

bis Qn 60 Q3 100 460,00 

bis Qn 150 Q3 250 1.150,00 

 

 
§ 14  

Einleitungsgebühr 
 
(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge der Ab-

wässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken 
zugeführt werden. Die Einleitungsgebühr beträgt 2,85 € pro m³ Abwasser. 

 
(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungsanlage zugeführten 

Wassermengen abzüglich der mittels geeichtem Wasserzähler nachweislich auf dem Grundstück 
verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen. Der Nachweis der verbrauchten und zu-
rückgehaltenen Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. Bei landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit Großviehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh eine Wassermenge von 16 m³ / Jahr als 
nachgewiesen. Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Die Wasser-
mengen werden durch Wasserzähler ermittelt. Sie sind vom Zweckverband zu schätzen, wenn 

 
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 

 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 

 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, daß der Wasserzähler den wirklichen Wasserver-

brauch nicht angibt. 
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(3) Wird bei Grundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Entwässerungsanlage eine Vorklärung 

oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt, so ermäßigen sich die 
Einleitungsgebühren auf  

 
a) 2,76 € pro m³ Abwasser bei vorgeschalteter Grundstückskläranlage  

 
b) 1,77 € pro m³ Abwasser bei vorgeschalteter vollbiologischer Grundstückskläranlage           

gem. DIN EN 12566-3 
 

Als vollbiologische Grundstückskläranlage gilt nur eine solche, die gem. DIN EN 12566-3 errichtet 
und gewartet wird und ein Nachweis über die ordnungsgemäße Wartung bis zum 31.12. eines je-
den Abrechnungsjahres vorgelegt wird. Soweit der Nachweis nicht vorgelegt wird, gilt auch für voll-
biologische Grundstückskläranlagen § 14 Abs. (3) Buchst. a) entsprechend. 
 
Eine Ermäßigung nach § 14 Abs. (3) Buchst. a) erfolgt nicht für Grundstücke mit gewerblichen oder 
sonstigen Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich bewirkt, dass die Ab-
wässer dem durchschnittlichen Verschmutzungsgrad oder der üblichen Verschmutzungsart der 
eingeleiteten Abwässer entsprechen. 

 
 

§ 15  
Beseitigungsgebühr 

 
(1) Die Beseitigungsgebühr wird nach dem Rauminhalt der Abwässer berechnet, die von den nicht 

angeschlossenen Grundstücken und aus den Grundstückskläranlagen angeschlossener Grund-
stücke abtransportiert werden. Der Rauminhalt der Abwässer wird mit einer geeigneten Messein-
richtung festgestellt. 

 
(2) Die Gebühr beträgt 
 

a) 67,72 Euro pro m³ Abwasser aus einer abflusslosen Grube. 
 

b) 67,72 Euro pro m³ Abwasser (Schlamm) aus einer Grundstückskläranlage. 
 
 

§ 16  
Gebührenzuschläge 

 
(1) Für Abwässer, deren Beseitigung einschließlich der Klärschlammbeseitigung (Beseitigung) Kosten 

verursacht, die die durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von Hausabwasser um mehr als  
30 % (Grenzwert) übersteigen, wird ein Zuschlag in Höhe des den Grenzwert übersteigenden 
Prozentsatzes des Kubikmeterpreises erhoben. 

 
(2) Absatz 1 gilt für Schlamm nur insoweit, als der Verschmutzungsgrad von Schlamm gewöhnlicher 

Zusammensetzung in einer Weise übertroffen wird, der den in Absatz 1 genannten Kosten ent-
sprechende Kosten verursacht. 

 
 

§ 17 
Entstehen der Gebührenschuld 

 

(1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwässerungsanlage. Die 
Beseitigungsgebühr entsteht mit jeder Entnahme des Räumguts. 

 
(2) Die Grundgebührenschuld für anschließbare Grundstücke entsteht erstmals mit dem Tag, der auf 

den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Der Zweckverband teilt dem 
Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich mit. Im Übrigen entsteht die Grundgebührenschuld mit 
dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld 
neu. 
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§ 18 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer des 

Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. Gebührenschuld-
ner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebes. Mehrere Gebühren-
schuldner sind Gesamtschuldner. 

 
(2) Soweit Abgabepflichtiger der Eigentümer oder Erbbauberechtigter eines Grundstückes ist und 

dieser nicht im Grundbuch eingetragen ist oder sonst die Eigentums- und Berechtigungslage un-
geklärt ist, so ist derjenige abgabepflichtig, der im Zeitpunkt des Entstehens der Abgabepflicht der 
Besitzer des betroffenen Grundstückes ist. Bei einer Mehrheit von Besitzern ist jeder entspre-
chend der Höhe seines Anteils am Mitbesitz zur Abgabe verpflichtet. 

 
 

§ 19  
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 

(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Beseitigung wird nach der jeweiligen Beseitigung des 
Schlamms abgerechnet. Die Grund-, Einleitungs- bzw. Beseitigungsgebühren werden einen Mo-
nat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 

(2) Für die Grund- und Verbrauchsgebühren werden Vorauszahlungen erhoben. Die Vorauszahlun-
gen werden auf der Grundlage der ermittelten bzw. geschätzten Vorjahresabrechnung erhoben 
und in gleiche Monatsbeträge für jeden nach Bekanntgabe des Bescheides verbleibenden Monat 
des Abrechnungsjahres aufgeteilt. Die Monatsbeträge werden jeweils zum 15. jedes nach Be-
kanntgabe des Bescheides verbleibenden Monats des Abrechnungsjahres fällig. 

 
 

§ 20  
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Zweckverband die für die Höhe der 
Schuld maßgeblichen Veränderungen unverzüglich schriftlich zu melden und über den Umfang dieser 
Veränderungen, auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen, Auskunft zu erteilen. 
Die Meldepflicht nach § 7 Abs. 7 Satz 6 Thür KAG obliegt der Gemeinde. 
 

 

§ 10 
In-Kraft-Treten 

 
lfd. 
Nr.  

Bezeichnung  Geänderte Vorschrift  Veröffentlichung  Fundstelle  Inkrafttreten  

1  BGS-EWS 
(Neufassung) 

- § 19 (2) 15.07.2021 Amtsblatt des 
Landkreises Gotha  

16.07.2021  

2 1.  Änderungssatzung  
zur BGS-EWS 

- § 14 (1) S. 2 
- § 14 (3) S. 1 a) 

08.02.2024 Amtsblatt des 
Landkreises Gotha 

01.01.2023 

1.  Änderungssatzung  
zur BGS-EWS 

- § 15 (2) a) + b) 08.02.2024 Amtsblatt des 
Landkreises Gotha 

09.02.2024 

 
 


